
AVERTISSEMEN T.

hat sich. !n denen Churhannöverischen und Herzog!. Braunschweigischen Landen bewogen qo--
MV funden, die als Scheide - Münze ausgeprägte Fürski. Hessische i Albus, 2 Albus, und j gute
Groschenstücke so sehr unter ihren innern Werth herabzuwürdigen, daß das rohe Silber im Ankauf
ungleich höher zu stehen kommt, als diese Scheidemünze nach Verhältniß des darin» befindlichen Sil
bers werth ist, mithin sogar die Regel dabey ausser acht gelassen, nach welcher eigentlich der Werth
derer Münzen auf den einmal angenommenen Münzfuß es seye mm der 18 oder 20 GuldeNfuS
etalvirt und bestimmt werden muß. - P

Die Zerrüttung, welche diese Devalvation in dem «rituellen Handel bey dem ohnunterrichtc-
ten Publico verursachet,- und der Schaden der von beyden Seiten dadurch entstehet, wenn gering
haltigere Münzen im Cours gesetzet werden, ist die Veranlassung hem Publico den wahren Unter-
Wed zwischen denen Churhannöverischen Drey Matierraroscherrftücken, die nach der Umschrift als
eine im ehemaligen Reichs - oder 18 Guldenfuß ausgeprägte Kassenmünze coursiren, ingleichen der
Herzogt. Braunschweigischen »„geprägten Convention -Münze, und der Hessischen Scheide-Münze,
genau auseinander zu" setzen. Aus der in der hiesigen Fürst!. Münze vorgenommenen legalen Vaiva-

;en Mark, hat sich ergeben, daß . V „ ,rion«. Probe von einer ganzen

i) Der Churhannöverischen Drey Mariengroschcnstucke (welche nicht Stück für Stück, wie
bey groben Sorten vorgeschrieben ist, justirt sind , mithin in-yer Stückelung sehr ungleich ausfal-ts

ten) fo wie selbige in den Churhannöverischen Landen im Handel und Wandel coursiren, 80 Stück
"Mi "die rauhe Mark gel-en, die Mark davon 8 Loch fein Silber enthalt, mithin die Mark fein Silber,
anstatt daß solche der Angabe nach im i8 Guldenfuß ausgemüttzt ftyn sollte, zu 20 Gulden, oder
*3f Rthlr. ausgebracht ist.

rmd 1789

2) Daß der Herzogt. Braunschweigischen neuen Ein Mariengroschenstücke von Anno 1788
89, die zwar als gnte Conventions-Münze gehalten werden, von welcher: sich aber nach der

darauf befindlichen Umschrift ergiebt, daß 504 Stück eine. Mark Conventions - Münze ausmachen.
folglich die Mark fein Silber darinn zu 14 Rthlr. oder 21 Gulden ausgeprägt seyn soll, nach ange
stellter Valvation 149$ Stück auf die rauhe Mark gehen, und 4 Loch, 9 Gran fein Silber halten,
mithin ans der feinen Mark statt 504 Stück-zzi Stück geprägt sind, oder die Mark fein Silber auf
14 Rthlr. 27 Mgr. oder 14! Rthlr ausgemünzt worden.

" Beyde Proben sind versiegelt niedergelegt worden, um auf jedesmaliges Verlangen, die Rich-
rigkeit des gefundenen Gehalts an Schrot und Korn damit bewahrheiten zu können, so wie es jeden
leicht fallen wird, durch eigene Versuche sich von der Iuverläßigkeit vorgedachter Proben, und Yen
geringen Werth dieser Münzgattungen zu überzeugen.
-' Wenn nun die hiesige Scheidemünzen, wovon die 2 Albusstücke zu 21J Gulden, die 1 Albus-

 stücke zu 2i| Gulden, und die i gute Groschenstücke zu 22 Gulden per Mack fein Silber ausgeprägt
sind, mit denen Churhannöverischen und Herzog!. Braunschweigischen Geldsorten in ein Verhältniß
gebracht, und verglichen werden, so ergiebt sich, daß man

a) Bey denen Hannöverischen Drey Mgr. stücken die nach dem 18 Guldenfuß coursiren, an der
Mark 2 Gulden im 18 Guldenfuß.

 ' b) Bey denen Braunschweigischen Ein Mgr. stücken, welche nach dem 20 Güldenst,ß coursiren,
2 Gulden, 2 ggr. im 20 fl. Fuß, dagegen

c) An denen Hessischen 2 Albusstücken nach dem 20 Guldenfuß an der Mark nur r$ Gulden.
d) Bey denen 1 Albusstücken —1| Gulden, und - j

r) Bey denen 1 Ggrstücken 2 Gulden per Mark in diesem Fuß verliehret, mithin in der Fürsts.
Hess. Münze vechältnißmaßig mehr innerer Werth als an der Chur - und Herzoal. Braunschwei
gischen coursirenden Münze zu finden ist, wie man dann hiesigen Orts sich in Ausprägung der
Scheidemünze lediglich nach dem Silber-Ankanfspreiß, und die darauf zu verwendenden nothdürf-

.„Es wird also das Publicum hieraus selbst einsehen und beurtheilen können, bey welchen Münz-
aattungei, es sich im Handel und Wandel am besten stehe; wesfalls dieses Avertissement hierdurch zur

- - - ... —— t^issel den 3. August i7 ön -
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